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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-219/01 

Gegenstand einer Nichtigkeitsklage im 
Sinne des Artikels 230 EG können Hand
lungen oder Entscheidungen sein, die bin
dende, die Interessen des Klägers beein
trächtigende Rechtsfolgen hervorbringen, 
indem sie in dessen Rechtsstellung ein
greifen, d. h. sie in erheblicher Weise ver
ändern. Bei Handlungen oder Ent
scheidungen, die in einem mehrphasigen 
Verfahren ergehen, sind grundsätzlich nur 
die Handlungen anfechtbar, die den 
Standpunkt des Organs zum Abschluss 
dieses Verfahrens endgültig festlegen, nicht 
hingegen Zwischenmaßnahmen, die nur 
der Vorbereitung der abschließenden Ent
scheidung dienen. 

Selbst wenn die Weigerung des Anhö
rungsbeauftragten, einem gemäß Artikel 8 
Absatz 1 des Beschlusses 2001/462 über 
das Mandat von Anhörungsbeauftragten in 
bestimmten Wettbewerbsverfahren ge
stellten Antrag auf Zugang zu Informatio
nen über die Umstände stattzugeben, die 
zur Einstellung bestimmter Verwaltungs
verfahren gegen andere Personen als den 

Antragsteller geführt haben, eine Verlet
zung des Anhörungsrechts des Antragstel
lers darstellen könnte, verändert diese 
Verletzung, die zur Rechtswidrigkeit des 
gesamten Verwaltungsverfahrens führt, 
dessen Rechtsstellung erst durch Erlass ei
ner abschließenden Entscheidung, mit der 
festgestellt wird, dass er gegen Artikel 81 
EG verstoßen hat. Da diese Weigerung aus 
sich heraus nur beschränkte Wirkungen 
hervorbringt, wie sie für eine Zwischen
maßnahme innerhalb eines Verwaltungs
verfahrens der Kommission eigentümlich 
sind, kann sie vor Abschluss dieses Ver
fahrens nicht die Zulässigkeit einer Klage 
rechtfertigen. 

Im Rahmen einer Klage gegen die ab
schließende Entscheidung der Kommission, 
mit der ein Verstoß festgestellt wird, kann 
der Antragsteller eine angebliche Verlet
zung seines Anhörungsrechts rügen. 

(vgl. Randnrn. 53, 58, 63) 
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